
LANDESARBEITSGERICHT NÜRNBERG 
   
1 TaBV 2/16 
7 BV 44/15 
(Arbeitsgericht Nürnberg) 
 
 

 

Datum: 18.08.2016 

Rechtsvorschriften: § 80 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 BetrVG, § 80 Abs. 2 SGB IX 

Orientierungshilfe: 

1. Das Überwachungsrecht für die Einhaltung der Schwerbehindertenquote steht nach 
§ 80 Abs. 1 Nr. 1 dem Betriebsrat zu, nicht dem Gesamtbetriebsrat; dessen funktionel-
le Zuständigkeit ist auf Regelungen beschränkt. 

2. Da die Quote unternehmensweit zu erfüllen ist, hat der Arbeitgeber die Ablichtung der 
Anzeige an die Agentur für Arbeit den Einzelbetriebsräten nicht nur hinsichtlich der 
Beschäftigten im Betriebsratsbetrieb, sondern unternehmensweit zu übermitteln. Bei 
Bedarf ist er den Einzelbetriebsräten zur Auskunft über Namen und Zahl der Schwer-
behinderten nach § 80 Abs. 2 BetrVG verpflichtet. 

 

 

Beschluss: 

 

I. Die Beschwerde der Beteiligten zu 2.) gegen den Beschluss 

des Arbeitsgerichts Nürnberg, Gerichtstag Weißenburg, 

vom 22.07.2015, Az. 7 BV 44/15, wird zurückgewiesen. 

 

II. Die Rechtsbeschwerde zum Bundesarbeitsgericht wird zu-

gelassen. 

 

Gründe: 

I. 

 

Die Beteiligten streiten über die Verpflichtung eines Unternehmens mit mehreren Betrie-

ben, einem Einzelbetriebsrat eines Betriebes Auskunft über die im Betrieb beschäftigten 

sowie auch Auskunft über die im gesamten Unternehmen beschäftigten behinderten und 
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diesen gleichgestellten Menschen zu erteilen und ihm auch eine Kopie der diesbezügli-

chen Anzeige der Daten an die Agentur für Arbeit zu übermitteln. 

 

Beim Beteiligten zu 1.) handelt es sich um den für den von der Beteiligten zu 2.) geführten 

Betrieb in T…. Diese führt eine größere Anzahl von Betrieben mit dort gebildeten Be-

triebsräten. Es existiert auch ein Gesamtbetriebsrat. 

 

Der Beteiligte zu 1.) ist der Auffassung, die Beteiligte zu 2.) sei verpflichtet, ihm Auskunft 

über die bei ihm beschäftigten Schwerbehinderten und diesen Gleichgestellten zu ertei-

len. Er hat die Auffassung vertreten, die Beteiligte zu 2.) habe auf entsprechendes Begeh-

ren hin keine vollständigen Auskünfte gegeben, insbesondere schwerbehinderte Beschäf-

tigte mit weniger als 18 Wochenstunden nicht angeführt. Sein Anspruch ergebe sich aus 

§ 2 Abs. 1, aber auch aus § 80 Abs. 2, Abs. 1 Nr. 4 BetrVG. Er könne seine Aufgabe, die 

Eingliederung Schwerbehinderter und sonstiger benachteiligter Personen zu fördern, nicht 

ordnungsgemäß durchführen, wenn ihm die in der Betriebsstätte beschäftigten Personen 

nicht bekannt seien. Der Anspruch ergebe sich zudem aus § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG in 

Verbindung mit §§ 71 ff. SGB IX. Er könne seine Überwachungsaufgabe, ob die zuguns-

ten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze eingehalten würden, nicht ausreichend nach-

kommen, wenn ihm die Namen und die Anzahl der Schwerbehinderten und der diesen 

gleichgestellten Personen nicht bekannt seien. Der Anspruch ergebe sich schließlich auch 

aus § 80 Abs. 2 BetrVG in Verbindung mit § 93 SGB IX, der ebenfalls eine Förderungs- 

und Überwachungspflicht normiere. Schließlich könne er auch die Aufgabe, die Wahl ei-

ner Schwerbehindertenvertretung zu veranlassen und durchzuführen, ohne die Kenntnis-

se über die Schwerbehinderten nicht erfüllen. Schließlich verlange auch das Gebot nach 

§ 75 BetrVG, für die Benachteiligung Behinderter zu sorgen, die Kenntnis der behinderten 

Personen. Die Überwachungspflicht der Einhaltung der Gesetze beziehe sich auch da-

rauf, ob die Beschäftigungsquote behinderter Menschen nach § 71 SGB IX eingehalten 

werde. Nachdem diese Pflicht unternehmensbezogen ausgestaltet sei, müsse er zur 

Überwachung auch Kenntnis von der Beschäftigung behinderter Personen in anderen 

Betrieben des Unternehmens haben. Da der Arbeitgeber nach § 80 Abs. 1, Abs. 2 SGB IX 

ein entsprechendes Verzeichnis über die beschäftigten behinderten Menschen, getrennt 

nach Betrieben, zu führen verpflichtet sei, da er zudem einmal jährlich zur Anzeige dieser 

Daten an die Agentur für Arbeit gehalten sei, gebiete es die Vorschrift des § 80 Abs. 2 
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S. 3 SGB IX, ihm die entsprechenden Anzeigen, bezogen auf alle behinderten Menschen 

des Unternehmens, zu übermitteln. 

 

Der Antragsteller und Beteiligte zu 1.) hat erstinstanzlich zuletzt beantragt: 

 

1. Die Beteiligte zu 2.) wird verpflichtet, dem Antragsteller Auskunft über die An-
zahl und Namen der in der Betriebsstätte E… T…, in T… beschäftigten 
Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen im Sinne des § 2 
SGB IX zu erteilen. 
 

2. Die Beteiligte zu 2.) wird verpflichtet, dem Antragsteller Auskunft über die An-
zahl und Namen der in ihrem Unternehmen beschäftigten Schwerbehinderten 
und ihnen gleichgestellte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX zu erteilen. 
 

3. Die Beteiligte zu 2.) wird verpflichtet, dem Antragsteller einmal jährlich eine 
Kopie der Anzeige der Daten, die zu Berechnung und Umfang der Beschäfti-
gungspflicht, zur Überwachung deren Erfüllung und der Ausgleichsabgabe im 
Sinne des § 80 Abs. 2 S. 1 SGB IX an die für die Beteiligte zu 2 zuständige 
Agentur für Arbeit gemacht wurden, sowie eine Kopie des Verzeichnisses der 
bei der Beteiligten zu 2.) beschäftigten Schwerbehinderten, ihnen gleichge-
stellten Behinderten und sonstigen anrechnungsfähigen Personen, gesondert 
für jeden Betrieb, zu übermitteln. 

 

 

Die Beteiligte zu 2.) hat beantragt, 

 die Anträge abzuweisen. 

 

 

Die Beteiligte zu 2.) hat eingewandt, das LAG München gehe in der Entscheidung vom 

17.06.2015, Az. 8 TaBV 8/15, davon aus, dass die entsprechenden Ansprüche dem Ge-

samtbetriebsrat zuständen, nicht aber den jeweiligen Einzelbetriebsräten. Ein Anspruch 

sowohl des Gesamtbetriebsrats als auch der Einzelbetriebsräte sei jedoch im Hinblick auf 

die vom Gesetz vorgegebene Trennung der jeweiligen funktionellen Zuständigkeitsberei-

che nach § 50 Abs. 1 BetrVG ausgeschlossen. Der Anspruch sei auch unbegründet, weil 

die Namen und die Anzahl der behinderten Menschen aus anderen Betriebsstätten für die 

Arbeit des Beteiligten zu 1.) unerheblich seien. Hinsichtlich der Betriebsstelle T…, für die 

der Beteiligte zu 1.) zuständig sei, habe sie ihre Verpflichtungen durch Übergabe der Ab-

lichtung der Anzeige und der Liste der in dieser Filiale beschäftigten schwerbehinderten 
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Menschen bereits erfüllt (Anlagen AGG 1 und AGG 2 zum Schriftsatz vom 23.06.2015, 

Bl. 24 f. und Bl. 26 f. d.A.). 

 

Der Beteiligte zu 1.) hat die Auffassung vertreten, durch das vom Landesarbeitsgericht 

München zuerkannte Recht des Gesamtbetriebsrats würden die eigenen Rechte als Ein-

zelbetriebsrat nicht berührt. Die Beteiligte zu 2.) habe zu Unrecht Beschäftigte mit weniger 

als 18 Stunden und Geringverdiener von der Auskunft ausgenommen. Die Beschränkung 

des Verzeichnisses auf die Beschäftigten der Betriebsstätte T… sei unzulässig. 

 

 

Das Arbeitsgericht Nürnberg hat mit Beschluss vom 22.07.2015 wie folgt entschieden: 

 

1. Die Beteiligte zu 2.) wird verpflichtet, dem Antragsteller Auskunft über die An-
zahl und Namen der in der Betriebsstätte E… T…, in T… beschäftigten 
Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen im Sinne des § 2 
SGB IX zu erteilen. 
 

2. Die Beteiligte zu 2.) wird verpflichtet, dem Antragsteller Auskunft über die An-
zahl und Namen der in ihrem Unternehmen beschäftigten Schwerbehinderten 
und ihnen gleichgestellte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX zu erteilen. 
 

3. Die Beteiligte zu 2.) wird verpflichtet, dem Antragsteller einmal jährlich eine 
Kopie der Anzeige der Daten, die zu Berechnung und Umfang der Beschäfti-
gungspflicht, zur Überwachung deren Erfüllung und der Ausgleichsabgabe im 
Sinne des § 80 Abs. 2 S. 1 SGB IX an die für die Beteiligte zu 2 zuständige 
Agentur für Arbeit gemacht wurden, sowie eine Kopie des Verzeichnisses der 
bei der Beteiligten zu 2.) beschäftigten Schwerbehinderten, ihnen gleichge-
stellten Behinderten und sonstigen anrechnungsfähigen Personen, gesondert 
für jeden Betrieb, zu übermitteln. 

 

 

Das Arbeitsgericht hat seine Entscheidung im wesentlichen damit begründet, der Aus-

kunftsanspruch hinsichtlich der Betriebsstätte T… ergebe sich aus §§ 80 Abs. 2, 80 

Abs. 1 Nr. 4 BetrVG, 83, 93 SGB IX. Hiernach sei der Arbeitgeber verpflichtet, den Be-

triebsrat zur Durchführung seiner gesetzlichen Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu 

unterrichten. Mit dieser Verpflichtung gehe ein Informationsanspruch des Betriebsrats 

einher, soweit die begehrte Information zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sei. Ohne 

Kenntnis über die Personen sei dem Betriebsrat die Aufgabe, die Eingliederung Schwer-

behinderter zu fördern, nicht möglich. Auch könne er ohne solche Kenntnis nicht überwa-
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chen, ob die Pflichten nach dem SGB IX eingehalten seien. Der Anspruch auf Auskunft 

auch über die anderen im Unternehmen beschäftigten Schwerbehinderten ergebe sich 

aus § 80 Abs. 2 BetrVG in Verbindung mit § 71 Abs. 1 SGB IX. Ob der Arbeitgeber seine 

Verpflichtungen zur Einhaltung der Beschäftigungsquote erfülle, könne auch der Einzelbe-

triebsrat nur bei Kenntnis der Anzahl der im Unternehmen beschäftigten behinderten Per-

sonen erkennen und überprüfen. Ohne entsprechende Auskunft könne er seine Überwa-

chungsaufgaben daher nicht sinnvoll wahrnehmen. Der Anspruch auf Übermittlung der 

Kopie der Anzeige und der Verzeichnisse folge unmittelbar aus § 80 Abs. 2 S. 3 SGB IX. 

 

Der Beschluss des Arbeitsgerichts Nürnberg ist dem anwaltlichen Prozessvertreter der 

Beteiligten zu 2.) ausweislich seines Empfangsbekenntnisses am 02.02.2016 zugestellt 

worden. Mit Schriftsatz vom 22.01.2016, beim Landesarbeitsgericht Nürnberg eingegan-

gen am selben Tag, hat die Beteiligte zu 2.) Beschwerde gegen die Entscheidung des 

Arbeitsgerichts eingelegt. Sie hat die Beschwerde mit am 22.02.2016 beim Landesar-

beitsgericht eingegangenem Schriftsatz selben Datums ihrer anwaltlichen Vertreter be-

gründet. 

 

Zur Begründung der Beschwerde führt die Beteiligte zu 2.) aus, der Anspruch auf Aus-

kunft über die Namen der in anderen Betrieben des Unternehmens beschäftigten 

Schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen folge nicht aus § 80 Abs. 2 

Nr. 1 BetrVG. Für Fragen, die das Gesamtunternehmen oder mehrere Betriebe des Un-

ternehmens beträfen, sei nach § 50 Abs. 1 BetrVG ausschließlich der Gesamtbetriebsrat 

zuständig. Für den örtlichen Betriebsrat seien diese Namen unerheblich. Ein solcher An-

spruch ergebe sich insbesondere nicht aus § 80 Abs. 2 BetrVG in Verbindung mit § 71 

Abs. 1 SGB IX. Die Pflicht nach § 71 SGB IX beziehe sich auf den Arbeitgeber, also das 

gesamte Unternehmen. Für dieses sei der Gesamtbetriebsrat zuständig. Die Einzelbe-

triebsräte seien nicht berechtigt, die Einhaltung der unternehmensweiten Quote zu über-

prüfen. Für die Pflicht zur Förderung der Eingliederung Schwerbehinderter in den Betrieb 

seien die Angaben über Schwerbehinderte anderer Betriebe nicht erforderlich. Die Vor-

schrift des § 80 Abs. 2 S. 3 SGB IX beziehe sich auf § 80 Abs. 1 SGB IX; es gehe um 

betriebsnummernbezogene Meldungen, die nicht dem Betriebsbegriff im betriebsverfas-

sungsrechtlichen Sinn entsprächen. Die Quote sei unternehmensbezogen ausgestaltet. 
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Sie sei nicht im einzelnen Betrieb zu erfüllen, sondern im gesamten Unternehmen. Die 

Frage, ob eine Ausgleichsabgabe zu zahlen sei, habe mit dem einzelnen Betrieb nichts zu 

tun. Damit gehöre auch die Überprüfung der Einhaltung der Pflichtquote nicht zu den Auf-

gaben der Einzelbetriebsräte. 

 

Die Beteiligte zu 2.) und Beschwerdeführerin stellt im Beschwerdeverfahren folgende An-

träge: 

 

1. Auf die Beschwerde des Beteiligten zu 2.) wird der Beschluss des Arbeitsge-
richts Nürnberg vom 22.07.2015, Az.: 7 BV 44/15 teilweise abgeändert. 
 

4. Der Antrag (Ziffer 2 des Urteils) des Beteiligten zu 1.), den Beteiligten zu 2.) zu 
verpflichten, dem Beteiligten zu 1.) Auskunft über die Anzahl und Namen der 
in ihrem Unternehmen beschäftigten Schwerbehinderten und ihnen gleichge-
stellten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX zu erteilen, wird zurückgewiesen. 
 

5. Der Antrag der Beteiligten zu 1.), die Beteiligte zu 2.) zu verpflichten, dem An-
tragsteller einmal jährlich eine Kopie der Anzeige der Daten, die zu Berech-
nung und Umfang der Beschäftigungspflicht, zur Überwachung deren Erfül-
lung und der Ausgleichsabgabe im Sinne des § 80 Abs. 2 S. 1 SGB IX an die 
für die Beteiligte zu 2.) zuständige Agentur für Arbeit gemacht wurden, sowie 
eine Kopie des Verzeichnisses der bei der Beteiligten zu 2.) beschäftigten 
Schwerbehinderten, ihnen gleichgestellten Behinderten und sonstigen an-
rechnungsfähigen Personen, gesondert für jeden Betrieb, zu übermitteln, wird 
zurückgewiesen. 

 
 
Der Beteiligte zu 2.) und Beschwerdegegner beantragt: 

 
Die Beschwerde der Beteiligten zu 2.) vom 22. Januar 2016 gegen die Ent-
scheidung des Arbeitsgerichtes Nürnberg, Gerichtstag ‚Weißenburg, Az.: 
7 BV 44/15, wird kostenpflichtig zurückgewiesen. 

 

 

Der Beteiligte zu 1.) schließt sich der Auffassung und den Ausführungen des Arbeitsge-

richts an. Er meint, seine Überwachungspflicht ergebe sich aus § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG. 

Hierfür seien die Kenntnisse über alle beschäftigten behinderten Menschen im Unterneh-

men erforderlich. Die Rechtsansicht der Beteiligten zu 2.) sei zudem deswegen nicht 

nachvollziehbar, weil sie im Verfahren beim Arbeitsgericht Ingolstadt, Az. 10 BV 10/14, 

und beim Landesarbeitsgericht München, Az. 8 TaBV 8/15, die Auffassung vertreten ha-

be, auch der Gesamtbetriebsrat habe keinen solchen Auskunftsanspruch, allenfalls die 
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örtlichen Einzelbetriebsräte. Der Anspruch auf Übermittlung der Kopie der an die Agentur 

für Arbeit abzugebenden Anzeige sowie der Ablichtung des Verzeichnisses ergebe sich 

aus § 80 Abs. 2 S. 3 SGB IX. Anhaltspunkte dafür, dass in dieser Vorschrift der Gesamt-

betriebsrat gemeint sei, beständen nicht. Die örtlichen Betriebsräte benötigten die Anga-

ben zur in § 93 S. 2 SGB IX auferlegten Verpflichtung, darauf zu achten, dass der Arbeit-

geber seine nach §§ 71, 72 sowie 81 bis 84 SGB IX bestehenden Verpflichtungen erfülle. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Darstellung des Sachverhalts in den 

Gründen der arbeitsgerichtlichen Entscheidung, auf die Niederschrift über die Anhörung 

vor dem Landesarbeitsgericht und auf die zwischen den Beteiligten gewechselten 

Schriftsätze nebst Anlage Bezug genommen. 

 

 

II. 

 

Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht beim Landesarbeitsgericht eingereich-

te und auch begründete Beschwerde ist in der Sache nicht begründet. Das Arbeitsgericht 

hat zutreffend entschieden, dass dem Beteiligten zu 1.) die begehrten Auskünfte und Un-

terlagen zustehen. Die Beschwerdekammer folgt den zutreffenden Gründen des Arbeits-

gerichts, denen sie sich anschließt, so dass auf eine erneute, nur wiederholende Darstel-

lung verzichtet werden kann (§ 69 Abs. 2 ArbGG entsprechend). Im Hinblick auf die Ein-

wendungen der Beschwerdeführerin ist auszuführen: 

 

 

1. Zu Recht hat das Arbeitsgericht erkannt, dass der Beteiligte zu 1.) den Anspruch auf 

die begehrte Auskunft über Namen und Zahl der schwerbehinderten Menschen auf 

§ 80 Abs. 2 in Verbindung mit § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG stützen kann. 

 

a. Dabei geht das Arbeitsgericht zutreffend davon aus, dass für die Prüfung, ob der 

Arbeitgeber die Pflicht erfüllt hat, nicht auf den Betrieb, sondern auf das gesamte 

Unternehmen abzustellen ist. Dies ergibt sich schon aus dem Wortlaut (BVerwG 

06.07.1989, 5 C 6484, zitiert nach juris; ebenso LAG München vom 28.07.2016, 

3 TaBV 91/15; Dau/Düwell/Joussen, SGB IX, 4. Aufl. 2014, § 71 Rn. 9 ff.; 
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Neumann in Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Aufl. 2010, § 71 

Rn. 13; Euler in Boecken/Düwell/Diller/Hanau, § 77 SGB IX Rn. 2). Hiervon gehen 

auch die Beteiligten im vorliegenden Verfahren aus. 

 

b. Zu Recht nimmt das Arbeitsgericht an, dass die Überwachungspflicht, ob der Ar-

beitgeber seine gesetzlichen Verpflichtungen eingehalten hat, nicht zu den Aufga-

ben des Gesamtbetriebsrats, sondern zu denjenigen des Einzelbetriebsrats zählt. 

Entgegen der Auffassung der Beteiligten zu 2.) ist diese gesetzliche Aufgabe nach 

§ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG den Einzelbetriebsräten übertragen. Sie kommt nicht 

nach § 50 Abs. 1 BetrVG den Gesamtbetriebsräten zu, selbst wenn die gesetzli-

che Pflicht nicht auf den einzelnen Betrieb, sondern auf mehrere Betriebe oder gar 

das gesamte Unternehmen bezogen ist. Die funktionelle Aufgabenübertragung in 

§ 50 Abs. 1 BetrVG beschränkt sich nämlich schon nach ihrem Wortlaut auf „die 

Behandlung von Angelegenheiten“, die nicht durch die einzelnen Betriebsräte in-

nerhalb ihrer Bereiche „geregelt“ werden können. Bei der Überwachungsaufgabe 

nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG geht es aber gerade nicht um „Regelungen“, um 

die Ausübung von Mitbestimmungsrechten mit dem Ziel der Schaffung von Nor-

men. Vielmehr soll auf die Einhaltung der bereits bestehenden gesetzlichen oder 

tariflichen Regelungen hingewirkt werden. Auf diese Hinwirkungs- bzw. Überwa-

chungspflicht bezieht sich die funktionelle Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrats 

nicht. Insoweit bleibt es bei der funktionellen Zuständigkeit der jeweiligen Einzelbe-

triebsräte (ausdrücklich BAG vom 16.08.2011, 1 ABR 22/10, Rn. 29 ff. der Gründe; 

BAG 20.12.1988, 1 ABR 63/87, jeweils zitiert nach juris; Weber in GK-BetrVG, 

10. Aufl. 2014, § 80 Rn. 23).  

 

c. Anderes ergibt sich auch nicht aus der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 

vom 17.05.2011 (1 ABR 121/09, zitiert nach juris). In diesen Entscheidungen geht 

das Bundesarbeitsgericht zwar davon aus, dass im Falle der Regelungszuständig-

keit des Konzernbetriebsrats zwar ein möglicher Unterlassungsanspruch des Ein-

zelbetriebsrats ausgeschlossen ist – allerdings verbunden mit der Begründung, ein 

solcher Unterlassungsanspruch ergebe sich gerade nicht aus § 80 Abs. 1 Nr. 1 

BetrVG. Nach dieser Bestimmung sei der Betriebsrat „auch in diesem Fall darauf 

beschränkt, den mitbestimmungswidrigen Zustand beim Arbeitgeber zu beanstan-
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den und auf Abhilfe zu drängen“ (Rn. 18 der Gründe). In der Entscheidung vom 

05.03.2013 (1 ABR 75/11, zitiert nach juris) stellt das Bundesarbeitsgericht zwar 

fest, dass der Betriebsrat nicht die Unwirksamkeit einer von einer anderen Arbeit-

nehmervertretung abgeschlossenen Betriebsvereinbarung geltend machen könne, 

solange er diesbezüglich keine eigenen betriebsverfassungsrechtlichen Rechtspo-

sitionen besitze. Auch hier erläutert das Bundesarbeitsgericht aber, dass sich eine 

solche Rechtsposition nicht aus dem Überwachungsrecht des Einzelbetriebsrats 

nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG ergebe – nach dieser Vorschrift sei der Einzelbe-

triebsrat darauf beschränkt, die fehlerhafte Durchführung zu beanstanden (Rn. 24 

der Gründe). Diese Überlegung setzt voraus, dass das Überwachungsrecht des 

Betriebsrats nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG auch in solchen Fällen nicht einge-

schränkt oder auf andere Arbeitnehmervertretungen übertragen ist. 

 

d. Die Auffassung des LAG München im Beschluss vom 28.07.2016 (a.a.O.) beach-

tet diese grundsätzliche Zuständigkeitsverteilung nicht ausreichend. Im Beschluss 

des BAG vom 14.05.2013 (1 ABR 4/12, zitiert nach juris), der auf die vom Landes-

arbeitsgericht zitierte Entscheidung des LAG Hamburg vom 18.07.2011 (8 TaBV 

10/09) hin ergangen ist, hat das Bundesarbeitsgericht gerade nicht auf die Über-

wachungsaufgabe nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG abgestellt und das Begehren 

des Gesamtbetriebsrats, soweit es auf die Beschäftigtenquote behinderter Men-

schen und die Ausgleichsabgabe bezogen war, aus anderen Gründen abgelehnt. 

Die Entscheidungen befassen sich zwar mit möglichen Auskünften des Gesamtbe-

triebsrats nach § 80 Abs. 2 BetrVG, besagen aber nichts über die funktionelle Zu-

ständigkeit von Überwachungsaufgaben nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG. Sie besa-

gen zudem auch nichts darüber, ob und inwieweit Einzelbetriebsräte die Einhal-

tung der Beschäftigtenquote behinderter Menschen zu überprüfen befugt sind. 

 
e. Soweit in § 97 Abs. 6 SGB IX der Gesamtschwerbehindertenvertretung bestimmte 

Aufgaben zugewiesen sind, ist diese Vorschrift dem § 50 Abs. 1 BetrVG vergleich-

bar. Es geht um die Vertretung der Interessen behinderter Menschen in Angele-

genheiten, die „von den Schwerbehindertenvertretungen der einzelnen Betriebe 

und Dienststellen nicht geregelt werden können“. Es ist kein Grund erkennbar, im 

Hinblick auf diese Vorschrift – abweichend von der Systematik des Betriebsverfas-

sungsgesetzes – die Überwachungsaufgabe der Gesamtschwerbehindertenvertre-
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tung zuzuweisen (dies verkennen etwa Dau in Dau/Düwell/Joussen, a.a.O., § 80 

Rn. 10, und Pahlen in Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, a.a.O., § 93 Rn. 17). 

 
f. Soweit das Landesarbeitsgericht München im Beschluss vom 28.07.2016 (a.a.O.) 

meint, der Einzelbetriebsrat könne die Daten über die Beschäftigten im gesamten 

Unternehmen ohnehin nicht abgleichen, weil er die Richtigkeit hinsichtlich der Be-

schäftigten in anderen Betrieben ohnehin nicht prüfen könne, mag dies im Ansatz 

zutreffen. Dieses Problem ist dem Auskunftsanspruch nach § 80 Abs. 2 BetrVG 

jedoch immanent. Vielfach ist der Betriebsrat auf die Auskünfte des Arbeitgebers 

angewiesen und kann diese nicht selbst überprüfen. Dieses Problem rechtfertigt 

es nicht, deswegen gleich das Auskunftsrecht als solches zu versagen. 

 
g. Nach alldem steht dem Beteiligten zu 1.) die begehrte Auskunft zu. Die Auskunfts-

pflicht ist nicht auf die Namen beschränkt. Zwar könnte der Betriebsrat die Quote 

auch selbst berechnen, wenn er die Namen und die Zahl der im Unternehmen Be-

schäftigten kennt. Da der Arbeitgeber die Zahl der Beschäftigten im Hinblick auf 

die Berechnung der Quote ohnehin errechnen und vorhalten muss, erscheint es 

jedoch zur Erleichterung und im Hinblick auf die Nachvollziehbarkeit der Quote als 

sinnvoll, den Arbeitgeber auch insoweit zur Auskunft zu verpflichten. Besondere 

Belastungen des Arbeitgebers sind hiermit offensichtlich nicht verbunden. Beden-

ken hinsichtlich der Geheimhaltungspflichten und des Datenschutzes hat die Be-

teiligte zu 2.) nicht erhoben. Sie wären auch nicht gerechtfertigt, weil dem Be-

triebsrat die Gewährleistung der Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen 

und der Geheimhaltung in eigener Verantwortung obliegt. 

 

 

2. Dem Beteiligten zu 1.) steht auch ein Anspruch auf Überlassung der Ablichtungen und 

des Verzeichnisses zu. Der Anspruch ergibt sich aus § 80 Abs. 2 S. 3 SGB IX. Die 

Pflicht zur Übermittlung der Anzeige und des Verzeichnisses soll es der Betriebsver-

tretung ermöglichen, die Richtigkeit der dortigen Angaben zu überprüfen und die Ein-

haltung der gesetzlichen Bestimmungen zu überwachen. Zwar schließt der Wortlaut 

des § 80 Abs. 2 S. 3 SGB IX, der die Pflicht zur Übermittlung an den Betriebsrat nor-

miert, nicht aus, dass im Rahmen der funktionellen Zuständigkeitsverteilung hiermit 

auch andere Gremien gemeint sein könnten, dass die Pflicht gegenüber anderen 
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Gremien bestehen könnte. Eine Auslegung dahingehend, dass die Pflicht gegenüber 

dem Gesamtbetriebsrat und nicht gegenüber dem Beteiligten zu 1.) bestehen könnte, 

ist jedoch nicht veranlasst. Die Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, 

die durch die Übergabe der Ablichtungen erleichtert werden soll, ist wie dargelegt den 

jeweiligen Einzelbetriebsräten übertragen. Da diesen das Überwachungsrecht zusteht, 

erscheint es als konsequent, wenn ihnen auch Ablichtungen der Verzeichnisse über-

lassen werden. 

 

3. Durch die Übergabe der Ablichtungen soll die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften 

erleichtert werden. Ob und inwieweit der Betriebsrat die in Ziff. 2 des arbeitsgerichtli-

chen Beschlusses zugesprochenen Auskünfte von Namen und Zahl der behinderten 

Mitarbeiter im Einzelfall benötigt, wenn er die entsprechenden Ablichtungen erhalten 

hat, hängt davon ab, ob und inwieweit weitergehende Auskünfte erforderlich sind. Vor-

liegend fehlt es an der Übermittlung der Ablichtungen. Diese sind zudem nur einmal 

jährlich abzugeben. Es ist kein Anhaltspunkt dafür ersichtlich, dass die Auskünfte im 

jetzigen Zeitpunkt für den Beteiligten zu 1.) zur Erfüllung der Überwachungsaufgabe 

derzeit nicht erforderlich wären. Insoweit hat auch die Beteiligte zu 2.) Einwendngen 

nicht erhoben. 

 
4. Nach alldem ist die Beschwerde der Beteiligten zu 2.) zurückzuweisen. 

 
5. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde rechtfertigt sich im Hinblick auf die anderweitige 

Auffassung des Landesarbeitsgerichts München und die grundsätzliche Bedeutung. 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

 

Gegen diesen Beschluss kann die Beschwerdeführerin und Beteiligte zu 2.) Rechtsbe-
schwerde einlegen. 
 
Für den Beschwerdegegner ist gegen diesen Beschluss kein Rechtsmittel gegeben. 
 
Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb einer Frist von einem Monat eingelegt und inner-
halb einer Frist von zwei Monaten, begründet werden. 
 
Beide Fristen beginnen mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Be-
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schlusses, spätestens aber mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung des Be-
schlusses. 
 
Die Rechtsbeschwerde muss beim  
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eingelegt und begründet werden. 
 
Die Rechtsbeschwerdeschrift und die Rechtsbeschwerdebegründung müssen von einem Rechtsanwalt unter-
zeichnet sein.  
 
Es genügt auch die Unterzeichnung durch einen Bevollmächtigten der Gewerkschaften und von Vereinigun-
gen von Arbeitgebern sowie von Zusammenschlüssen solcher Verbände 
- für ihre Mitglieder  
- oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder  
 
oder 
 
von juristischen Personen, deren Anteile sämtlich in wirtschaftlichem Eigentum einer der im vorgenannten 
Absatz bezeichneten Organisationen stehen,  
- wenn die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisati-

on und ihrer Mitglieder oder andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung 
und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt 

- und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. 
 
In jedem Fall muss der Bevollmächtigte die Befähigung zum Richteramt haben. 
 
Zur Möglichkeit der Rechtsbeschwerdeeinlegung mittels elektronischen Dokuments wird 
auf die Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesarbeitsgericht 
vom 09.03.2006 (BGBl. I, 519 ff.) hingewiesen. Einzelheiten hierzu unter 
http://www.bundesarbeitsgericht.de/. 
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